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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1994

Norm

MSchG §4 Abs1 Z2

UWG §9 C1

Rechtssatz

Auch phonetisch ausgeschriebene einzelne Buchstaben sind grundsätzlich schutzunfähig. Solche Zeichen können aber

jedenfalls durch Verkehrsgeltung Namensfunktion und damit Schutzfähigkeit erlangen.
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